


Stellungnahme(n) (Stand: 28.07.2022)

Sie betrachten: 5/21 Gewerbegebiet Oberobsang
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB
Zeitraum: 09.08.2021 - 17.09.2021

Behörde: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Bayern
Frist: 17.09.2021 

Stellungnahme: Erstellt von: Harald Raps, am: 25.08.2021 , Aktenzeichen: 4612-5-9

Bebauungsplanverfahren Nr. 5/21 "Gewerbegebiet Oberobsang"

hier: Stellungnahme des AELF Bayreuth-Münchberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
Zum vorliegenden Bebauungsplanverfahren Nr. 5/21 "Gewerbegebiet Oberobsang" nimmt das AELF
Bayreuth-Münchberg wie folgt Stellung:

Die Flurnummern 3592, 3641 und 3638, Gem. Bayreuth, auf denen die Ausweisung des
Bebauungsplanes Nr. 5/21 "Gewerbegebiet Oberobsang" erfolgen soll, werden derzeit
landwirtschaftlich genutzt.
Auch wenn durch die Ausweisung von Gewerbegebiet Arbeitsplätze gesichert werden sollen, bedauern
wir es aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht, dass dadurch 
landwirtschaftliche Nutzfläche verloren geht, die vorrangig der Nahrungsmittelproduktion dienen sollte.

Südwestlich des geplanten Gewerbegebietes liegt der landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb der Dieter
Kolb GbR. Neben 60 Rindern werden im Durchschnitt über 400 Schweine und knapp 3000 Hühner
gehalten. Durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Betriebes können Immissionen, wie Staub,
Lärm und Gerüche auftreten. Diese Immissionen, die auch zu unüblichen Zeiten auftreten können sind
durch die Bauwerber des "Gewerbegebiet Oberobsang" zu dulden. 
Im Dezember 2020 stellte die Dieter Kolb GbR einen Bauantrag auf den Neubau eines
Legehennenstalles mit Sortierraum (Eingang bei Stadt Bayreuth am 08.12.20 , Stellungnahme des
AELF Bayreuth am 19.02.2021). Die Ausweisung des geplanten Gewerbegebietes "Gewerbegebiet
Oberobsang" darf die Entwicklungsfähigkeit des landwirtschaftlichen Betriebes nicht beeinträchtigen.

Im nördlicher Richtung des geplanten Gewerbegebietes Nr. 5/21 "Gewerbegebiet Oberobsang" befindet
sich in der Gemarkung Heinersreuth die Biogasanlage der "Bioenergie Rotmaintal". Durch den
ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage und der Aus- und Einlagerung von Biomasse können
Immissionen in Form von Lärm und Geruch entstehen. Diese Immissionen, die auch zu unüblichen
Zeiten auftreten können sind durch die Bauwerber des "Gewerbegebiet Oberobsang" ebenfalls zu
dulden. 

Um künftige Konflikte zu vermeiden sind die Immissionen in den Festsetzungen des Bebauungsplanes
aufzunehmen.

Wir bitten um Zusendung des Protokolls zur Abwägung landwirtschaftlicher Belange.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Raps, LI
L2.2

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Stadt Bayreuth: Bebauungsplanverfahren Nr. 5/21 "Gewerbegebiet Oberobsang" und 
Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren Nr. 35 "Gewerbegebiet Oberobsang" 
 
Zuständige Gebietsreferentin: 

Bodendenkmalpflege: Frau Dr. Ivonne Weiler-Rahnfeld 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 

Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 

Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.  

 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 

Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie 

der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 

Stadt Bayreuth 
Stadtplanungsamt 
Postfach 10 10 52 
95410 Bayreuth 
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Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 

wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 

Arbeiten gestattet. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  

 
  
 
  
 







Stellungnahme(n) (Stand: 28.07.2022)

Sie betrachten: 5/21 Gewerbegebiet Oberobsang
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB
Zeitraum: 09.08.2021 - 17.09.2021

Behörde: Stadt Bayreuth: Bauordnungsamt
Frist: 17.09.2021 

Stellungnahme: Erstellt von: Jürgen Beck, am: 16.09.2021 , Aktenzeichen: -

Frau Christina Pliogas BOA/T1: ohne Einwand

Herr Dieter Neuner BOA/A2:

Für die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden für die Herstellung der
Entwässerungsanlage noch Beiträge erhoben. Diese werden nach der Grundstücksfläche und der
Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Für den ausgleichspflichtigen Eingriff ist die
Zuordnung der Eingriffs-/ Ausgleichsflächen noch darzustellen. Hinsichtlich der Erschließungsbeiträge
o. E. 

Herr Gerd Heinz BOA/A1:

In der Vergangenheit gab es bis zur Absiedlung des damals noch städtischen Schlachthofes ständig
Beschwerden der Brauerei Maisel über die Geruchsemmissionen aus den Stallungen und angebliche
bakterielle Belastungen der Umgebung. Diese seien in der Folge für eine Minderung der Bierqualität
verantwortlich gewesen. Eine neue Braustätte in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Fleischzentrum
mit seiner Stallung und dem Schweinemastbetrieb Kolb in Oberobsang lässt ein Wiederaufflammen der
seinerzeitigen Beschwerden befürchten. 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Bund Naturschutz in Bayern e.V. Alexanderstr. 9, 95444 Bayreuth 
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PL 610/22 Nr. 35, PL 610/24 Nr. 5/21 

 

St.BT_FNP-Änd.Nr.35-&-BBP.5.21.Oberobsang-Brauerei 

15.09.2021 

 

 

Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren Nr. 35 „Gewerbegebiet Oberobsang“ und Bebauungs-

planverfahren Nr. 5/21 „Gewerbegebiet Oberobsang“ Neubau Brauerei 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den o. g. Verfahren geben wir bezugnehmend auf Ihre Entwürfe idF vom 07.06.2021 folgende Stel-

lungnahme ab: 

 

Es bestehen generelle, erhebliche Bedenken für die 35. Änderung FNP und für einer Erweiterung der 

GE-Grenzen Richtung Norden (zum Auen- und Bachbereich der Preuschwitzerin, geschütztes Biotop 

(Stadt) Nr. BT-0070-002, Gehölzstrukturen am Bachlauf Preuschwitzerin, sprich Flur 3638, Gemarkung 

Bayreuth), als auch einer Erweiterung der Grenze Richtung Westen zur vorhandenen Misch- und Wohn-

bebauung Ortsteil Oberobsang (Teile der Fluren 3638, 3641 und 3593). Diese neuen Grenzen würden das 

derzeit im FNP ausgewiesene und derzeit nicht verwirklichte GE bis wenige Meter an das ökologisch 

besonders wertvolle Biotop des Bachlaufs der Preuschwitzerin und bis auf fast 20 m an die Wohnbebau-

ung im Westen heranführen. Beide Erweiterungen lehnen wir zu Gunsten eines nachhaltigen Schutzes 

der ökologischen Funktion für Biodiversität und Wasserhaushalt im bereits hochversiegelten Stadtbe-

reich v. a. östlich entlang der B85 (Industriegebiete) ab. Die naturhaushaltliche Funktion der Preuschwit-

zerin inkl. ihres ganzen Einzugsgebiets als Zulauf für das nur rund 350 m entfernte FFH-Gebiet Nr. 

6035-372 (Rotmaintal um Bayreuth) und LSG Nr. LSG-00416.01 (Unteres Rotmaintal) muss erhalten 

bleiben. Sie würde durch die Erweiterung des GE und folglich durch die erheblichen Baumaßnahmen 

und den Betreib der Industrieanlagen auf Dauer teils zerstört oder laut BNatSchG und WHG ungerecht-

fertigt beeinträchtigt.  

 

BBP-Verfahren 5/21 (bei Umsetzung des Bauvorhabens): 

Ausweitung des GE Richtung Norden hin zum Bachlauf der Preuschwitzerin und dem geschützten Bio-

top der Nr. BT-0070-002 und Richtung Westen hin zur vorh. Wohnbebauung: Hier sollte das GE nicht so 

nah an beide Grenzen (Biotop und WA) herangeführt werden und nur ein kleinerer Teil der Flur 3638 

(Gmrk. Bayreuth) bzw. der Fluren 3641 und 3593 Verwendung finden (Einhaltung der bisherigen wie im 

aktuell gültigen FNP ausgewiesen Grenzen). Dies würde bedeute, dass die Fläche 3638 nur bis zur Höhe 

der Abwasseranlage (Hauptabwasserleitung DIN 300) teilwiese bebaut werden könnte und nördlich der 

oberirdischen elektrischen Leitungen und der unterirdischen Abwasserleitung das Bacheinzugsgebiet 

unversiegelt bleibt. 

Weiterhin: Die Alleebäume entlang der B85 müssen unbedingt erhalten bleiben und ökologisch aufge-

wertet bzw. durch zusätzliche Neupflanzungen erweitert werden. Bezgl. Bauverbot 20 m bzw. die an-

grenzende Baubeschränkung + 20 m: hier wäre es sinnvoll auch die 20 m Baubeschränkung, also insge-

samt 40 m entlang der B85 aus der Baugrenze herauszunehmen und diesen 40 m Streifen insgesamt öko-

Ihre Zeichen: 

Ihre Nachricht: 

Unser Zeichen: 

Datum: 

  

Kreisgruppe Bayreuth 

Alexanderstr.9 
95444 Bayreuth 

0921-27230 

bayreuth@ 
bund-naturschutz.de 
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logisch aufzuwerten. Das wäre auch gleichzeitig ein guter Sichtschutz zur Bundesstraße und könnte in 

dieser Breite als Biotopvernetzung hin zum geschützten Bachlauf der Preuschwitzerin hergenommen 

werden! 

Da stellt sich die Frage, ob die kleiner Baufläche für das geplante Vorhaben „Neubau Brauerei“ reicht, 

wenn diese Teile der Flur 3638 nördlich der Abwasserleitung im Bauplan ausgenommen werden, oder 

folglich die Frage, ob auch an eine andere alternative Nutzung (u. U. andere Investoren) gedacht werden 

könnte.  

 

Aufgrund der ökologischen Funktion v. a. der Flur 3638 als Flusseinzugsgebiet und zur Grundwasser-

neubildung auch hinsichtlich der nachgelegenen, wasserhaushaltlich relevanten FFH- und LS-Gebiete ist 

die Errichtung und der Betrieb von Tankstellen (giftiger, fossiler Treibstoffe) in Vorhabengebiet irrsin-

nig und muss untersagt werden! 

Vergleichbar hält es sich mit dem avisierten enormen Wasserbedarf der neuen Brauereistätte (zusätzlich 

zu dem bereits vorhanden Wasserverbrauch für Getränke und Abfüllanlagen der Altanlagen), der alle 

bisher im Stadtgebiet Bayreuth ansässige Trinkwassernutzung sprengen würde. Hierzu gibt es Ihrerseits 

keinerlei Prognose und Berechnung über den zusätzlichen Wasserbedarf der Brau- und Abfüllanlage (z. 

B. woher wird das zusätzlich Wasser bezogen) und deren Abwassermanagement (Behälter-Reinigung, 

u.a. Brautanks, Flaschen/Kastenreinigung, Fahrzeugreinigung etc.). Dies ist unzumutbar, sowohl laut den 

Schutzgedanken des WHG, des BNatSchG und des BImSchG als auch laut des grundgesetzlich veran-

kerten Schutzguts der kommunalen Trinkwasserversorgung (Trinkwasserverbrauch und Flächenversiege-

lung).  

 

Immissionsschutz (BImSchG) 

Bei der Bebauung im besagten GE muss überwiegend von der Errichtung und Betrieb genehmigungsbe-

dürftiger Anlagen (§3 Abs. 5ff, §4 BImSchG i.V.m. 4. BImSchV und VwV TA Luft) ausgegangen wer-

den. Eine Beschränkung auf einzig „Geräusche“ (Schall-Immissionen) ist unzulässig! Laut BImSchG 

bedarf es einer umfassenden Prüfung (§1, §3 Abs. 1 bis 4 BImSchG) und Auferlegung der Pflichten für 

Betreiber (§5 BImSchG vor allem unter Berücksichtigung Abs. 2 „Anforderungen zur Begrenzung von 

Emissionen von Treibhausgasen, Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes“ oder §22 BImSchG.  

Eine Prüfung hinsichtlich Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe (bei Errich-

tung, Betrieb und Stilllegung) ist zwingend erforderlich (§3, §44-47 i.V.m. §48, 48a BImSchG und VwV 

TA Luft). Vor allem bei Bau- und Nutzungstätigkeiten im Zuge langer Witterungsperioden mit Trocken-

heit und Dürreereignissen ist mit einer erheblichen Belastung der angrenzenden Regionen u. a. durch 

Staub, Aerosole, Gerüche, Allergene oder andere Luftverunreinigungen durch Windverfrachtung zu 

rechnen. Hier sind entsprechende Ausbreitungsmodelle gemäß VwV TA Luft anzufertigen (unter Ein-

beziehung der bereits vorhandenen Gewerbeanlagen, deren Emissionen und Immissionsbelastung) 

und bei der umweltgesetzlichen Planung des besagten Vorhabens anzuwenden. Es gilt hier zu beachten, 

dass die geplante Industrieanlage im Westen der dichtbesiedelten Bayreuther Stadtteile liegen wird und 

durch die Haupt-Anströmung der Luftmassen aus Nordwest-, West- und Südwest etwaige Schadstoffe, 

Gerüche und Lärmemissionen in besiedelte Bereiche als Immission im Rotmaintal aufwärts verfrachtet 

werden. Bei austauscharmen atmosphärischen Bedingungen und Entwicklung eins Talwindes ist mit 

einem Transport der Emissionen zusätzlich talabwärts Richtung Heinersreuth und ins FFH/LSG auszu-

gehen, mit entsprechenden negativen Wirkungen für Mensch und Natur.  

Diese bodennahen Zirkulationsformen und lokalen Luftaustausch-Bedingungen in Verbindung mit der 

Anwendung der VwV TA-Luft sind in dem von Ihnen erwähnten, völlig überholten und unzureichenden 

„Klimagutachten“ aus dem Jahr 2000 (Stadtklimaanalyse Bayreuth, Büro für Umweltmeteorologie, Pa-

derborn, 2000) nicht untersucht worden. Daher zweifeln wir ausdrücklich Ihre getroffene Aussagen einer 

„geringen Erheblichkeit“ (Wasser und Klima/Luft Topik) an, die Sie in Ihren Begründungen als „Anlage 

zum Umweltbericht - Bewertung der Umweltauswirkungen“ in Tabellenform ohne weitere fachliche 

Erläuterung präsentiert haben. (Nebenbei bemerkt: die in dieser Tabelle vorgeschlagenen Minderungs-

maßnahme sind in fast allen Punkten NICHT in Ihrem BBP 5/21 umgesetzt worden). 

Weiterhin müssen auch die zusätzlichen Emissionen und folgliche Immissionen (gemäß BImSchG, TA 

Lärm und TA Luft) des erheblich erhöhten Verkehrsaufkommens durch den Baubetrieb und den nachfol-

genden Nutzungsaktivitäten (u. a. An/Abtransport der Produkte und Rohstoffe, Lie-

fer/Betriebs/Besucherverkehr) sowohl entlang der Zufahrtstraßen als auch auf den Betriebsgelände an 
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sich einbezogen werden (erhöhte Emissionen/Immissionen NOx, CO/CO2, Feinstaub und Lärm etc.). In 

diesem Zusammenhang ergeben sich Fragen zur Lastfähigkeit dieses heute bereits stark frequentierten 

und erheblich umweltbelasteten Verkehrs/Industriebereiches entlang der B85 (Pendlerverkehr + Vorbe-

lastung vorhandenes GE + durchs neue Vorhaben bedingte Belastung). 

 

Zur Bebauung an sich und den Festsetzungen gemäß BauGB, BauNVO, BayBO in der Ortssatzung (Bau-

leitplan). Sie schreiben sinngemäß, dass bei Ihrer städtebaulichen Ordnung „...eine größtmöglicher Fle-

xibilität gewahrt werden soll ...“ sprich dem Inverstor alles zu erlauben was ER möchte und die Stadt aus 

Kulanz Ihre ordnungsrechtlichen Auflagen nur allgemein und unkonkret (zum Schaden?) der Bür-

ger*innen halten wird. Folglich fehlen mal wieder sinnvolle nachhaltige, Natur und Klima und Ressour-

cen schonende Regelungen: 

 

Einfriedungen  

Es muss sichergestellt werden, dass die Einfriedungen für Kleintiere durchlässig bleiben. Stichwort Bio-

topvernetzung (Art. 19 BayNatSchG). Hier bedingen wir die Zulässigkeit von Holzzäunen (und Ver-

gleichbares) mit senkrechter Lattung (ausreichend Lücken-Abstand) und ohne Sockel zur Durchlässigkeit 

von Kleintieren festzusetzen. Es muss auf nicht durchgängige Einfriedungen wie Maschendrahtzäune 

oder Mauern und Vergleichbares verzichtet werden.  

 

Nebenanlagen 

Laut §14 Abs. 1 BauNVO kann im Bebauungsplan ...“die Zulässigkeit der Nebenanlagen und Einrich-

tungen eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.“ Sowohl laut §12 (6) BauNVO kann im Bebauungs-

plan ... „festgesetzt werden, dass in Baugebieten oder bestimmten Teilen von Baugebieten Stellplätze und 

Garagen unzulässig oder nur in beschränktem Umfang zulässig sind, soweit landesrechtliche Vorschrif-

ten nicht entgegenstehen.“ Weiterhin gilt im Sinne des §1a Abs. 2 BauGB die Vermeidung von unnötiger 

Bodenversiegelung zum Erhaltung der Leistungsfähigkeit von Natur und Umwelt.  

Daher schlagen wir vor, die Errichtung von Nebenanlagen wie Garagen, Carports und Lagerplätze au-

ßerhalb der Baugrenzen laut §14 Abs. 1 BauNVO zu untersagen (ausgenommen Versorgung mit 

Strom, Wasser, Wärme, Kommunikation im Sinne §14 Abs. 2 und 3). Die (falls überhaupt) benötigten 

Nebenanlagen sollten innerhalb der im besagten Vorhaben eh großzügig ausgewiesenen Baugrenzen 

beschränkt bleiben. Dies macht das Vorhaben nicht unmöglich, da durch eine entsprechende darauf auf-

bauende Festlegung der Baugrenzen die Umsetzung gewährleitet und gleichzeitig eine Ausuferung und 

unkontrollierte Verbauung von Nebenanlagen verhindert werden kann. Hier darf möglichen Inverstoren 

KEIN Freibrief ausgehändigt werden!  

 

Park/Stell/Wende/Lagerplätze 

Es muss im Sinne §1a Abs. 2 BauGB eine unnötige Bodenversiegelung verhindert werden. So müssen 

die Flächen des Betriebsgeländes für Niederschlagswasser durchlässig festgeschrieben werden (z.B. 

Verwendung wassergebundener Befestigungen oder andere zielführender Methoden) insofern eine Belas-

tung mit ökotoxischen Stoffen ausgeschlossen werden kann. Hierfür gibt es neben dem BauGB ausrei-

chende Ermächtigungsgrundlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO i. V. m §1a Abs. 2 BauGB). 

Zudem fordern wir, die z. B. für den Schwerverkehr benötigte Versiegelung der 

Park/Stell/Wende/Lagerplätze soweit wie möglich durch Begrünung z. B. durch Bauminseln, Grünrabat-

te mit heimischen Blühpflanzen landschaftsplanerisch vor Ort zu gestalten und auszugleichen. 

 

Nutzung von Solarenergieanlagen 

Laut Regierungsverlautbarung (PM Staat Bayern und PM Bundesregierung Juni 2021) wird es voraus-

sichtlich 2022/23 im Baurecht zu einer Pflicht für Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen zumindest für 

gewerbliche Gebäude kommen. Zudem ist derzeit laut §14 Abs. 3 BauNVO und Art. 57 Abs. 1 Nr. 3 

BayBO der Bau von Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren explizit erlaub. Weiterhin wird aller 

Voraussicht eine Pflicht für Solarenergienutzung auf Dächern öffentlicher Gebäude im Landkreis Bay-

reuth eingeführt (aktuelles Klimaschutz-Planziel des LRA). Hier sollte sich die Stadt Bayreuth nicht 

lumpen lassen. 

Daher muss für das besagte Bauvorhaben die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Nutzung der 

Sonnenenergie bindend im BBP/Ortsgestaltungssatzung vorgeschrieben (nicht nur empfohlen) und mit 
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den übrigen Dachflächen, Dachaufbauten und Dachbegrünungen abgestimmt werden. Zur effektiven 

Nutzung der Solarenergie muss die Lage der Dachflächen entsprechend der jeweils pro Gebäude beste-

henden örtlichen Begebenheiten optimal exponiert und geneigt in der Satzung (im BBP) vorgeschrieben 

werden (siehe https://www.solare-stadt.de/region-bayreuth).  

Neben Solarenergieanlagen auf Gebäudedächern/Fassaden muss eine Überbauung/Überdachung von 

betrieblichen Park/Stell/Lager- und Verkehrsflächen mit Solarmodulen zugelassen werden (mögl. 

Blendwirkungen sollten eingerechnet werden). 

 

Achtung: Falls Solarenergieanlagen gegen jegliche Vernunft nur prinzipiell zugelassen werden, gilt 

trotzdem, dass vorgreifend für eine künftig gesetzlich vorgeschriebene, effektive Nutzung der Solarener-

gie die Lage der Dachflächen entsprechend der jeweils pro Gebäude bestehenden örtlichen Begebenhei-

ten optimal exponiert und geneigt vorgeschrieben werden muss. Hierfür gibt es ausreichende Ermächti-

gungsgrundlagen (z.B. §14 Abs.3 BauNVO i. V. m. Art. 57 & 81 BayBO). 

 

Begrünungen 

Dort wo eine Nutzung der Solarenergie nicht möglich ist oder in Ergänzung dazu bedingen wir die Zu-

lassung eine Dach- und Fassadenbegrünung (u. a. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO i.V.m. §9 Abs.1 Nr. 25 

BauGB). Zudem fordern wir das Verbot von Schotter-, Kies- bzw. Steinfläche und unnötiger As-

phalt/Betonflächen. Begründung: Asphalt/Schotter/Steinflächen heizen sich bei intensiver Sonnenein-

strahlung extrem auf und generieren so zusätzliche Hitze und bioklimatischen Stress für Menschen. Zu-

dem vermindern oder verhindern solche Flächen eine Niederschlagswasser-Versickerung.  

Zur weiteren Regulierung des Wärme/Hitzeaushaltes sollten über die Ortsgestaltungssatzung helle/weiße 

oder begrünte Fassaden, Dachmaterialen und sonstige Baukörperoberflächen festgeschrieben werden 

(z.B. Art. 8 & 81 BayBO). Zweck: Erhöhung der Albedo bzw. Verdunstung, Minderung der Wärme-

Absorption, Minderung der bioklimatischen Belastung, Minderung der Staub- und Aerosol-Emission. 

 

Wassermanagement  

Wir schlagen vor, dass Zisternen (oder vergleichbare Methoden) zur Regenwassernutzung (Speicherung 

mit anschließender örtlicher Versickerung durch Grünflächenbewässerung) anzulegen sind, entweder 

pro Grundstück oder als Gemeinschaftsanlagen). Dies entspricht §9 Abs. 1 (Nrn. 14, 16, 20) i. V. m. 

Abs. 4 und 6 BauGB und Art. 81 BayBO und den §54 Abs. 1 und Abs. 2 und §55 WHG). Begründung: 

Die Erhaltung der Grundwassermenge gewinnt durch die menschenverursachte Erwärmung des Erdkli-

mas auch regional in Oberfranken und lokal in Bayreuth an nicht mehr zu vernachlässigender Bedeutung 

v. a. hinsichtlich der bereits derzeitig vorhanden und zukünftig wahrscheinlich fortdauernden Verände-

rung des Niederschlagsregimes hin zu längeren Dürrezeiten unterbrochen von kurzen Stark- und Stärkst-

Niederschlägen.  

Ein entsprechendes dem Klimawandel angepasstes Wassermanagement für das neugeplante o. g. Bau-

vorhaben mit hoher Bodenverdichtung sollte zwingend erstellt werden (Gewährleitung der Nieder-

schlagswasser-Versickerung, Vermeidung von Bodenversiegelung und Regenwassernutzung (z.B. Zis-

ternen etc.) für Brauchwasser oder Grünflächenbewässerung). 

 

Als Fazit halten wir die 35. Änderung des FNP und den Bauplan 5/21 in vorliegender Form aus Na-

tur/Umwelt und Klimaschutz Gründen für nicht durchführbar. Eine kleinere Alternative (wie beschrie-

ben) wäre denkbar und durchsetzbar.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Dr. Johannes Lüers – Geschäftsstelle BUND Naturschutz Kreisgruppe Bayreuth) 

 

 







TOP 5- Neues Gewerbegebiet Oberobsang: B-Plan-Verfahren Nr. 5/21„Gewerbegebiet 

Oberobsang" 

Anhand einer kurzen Präsentation wird der Planungsanlass, die aktuelle Planung sowie Sachstand 

des Bebauungsplanverfahrens Nr. 5/21„Gewerbegebiet Oberobsang" vorgestellt. Auf einer aktuell 

landwirtschaftlichen Fläche sollen Entwicklungsmöglichkeiten für die örtliche Brauerei geschaffen 

werden. Der Beirat wird somit frühzeitig in das Verfahren eingebunden. 

Protokoll 

2. Sitzung des Beirates für nachhaltige und stadtklimagerechte

Planung und Stadtentwicklung 

am Dienstag, den 03.08.2021 um 15:00 Uhr im Großen Sitzungssaal 

des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, 2. Stock 

Auszug

Laut der gesamtstädtischen Stadtklimaanalyse handelt es sich um ein Freilandklimatop ohne Bezug 

zu thermischen Lastflächen. Diese grundsätzliche Einschätzung, dass diese Flächen keine 

stadtklimatische Ausgleichsfunktion haben, kann Prof. Thomas bestätigen. So wird das Bauprojekt 

thermisch als unproblematisch eingestuft. Prof. Thomas hat sich bereit erklärt, zu diesem Projekt 

eine kurze schriftliche Aussage auf der Grundlage der „Kartenlage" zu verfassen. 

Unabhängig hiervor sollten aufgrund des baulichen Umfangs alle Möglichkeiten zur ökologischen 

Optimierung der Planung (insb. Begrünung, qualitätsvolle Ausgleichsmaßnahmen, 

Regenwasserversickerung und/oder -nutzung) ausgeschöpft werden. 

Empfehlung des Beirates: 

Bei der Planung und Umsetzung sollen von Anfang an alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, den 

baulichen Eingriff durch ökologische Maßnahmen zu verringern, die Wirkung auf umweltrelevante 

Schutzgüter abzuschwächen oder aber auszugleichen. Dies soll u.a. durch Festsetzungen im B-Plan 

erfolgen. 



4. B-Plan Nr. 5/21 GE Oberobsang - erneute Behandlung

Berichterstatter: Herr U. Meyer zu Helligen (Leiter Stadtplanungsamt) 

Herr Meyer zu Helligen erläutert die Visualisierungen für den geplanten zusätzlichen Standort der 

Brauerei Maisei im Ortsteil Oberobsang. Ziel ist es, das Bauprojekt in den vorhandenen 

Landschaftsraum einzufügen (als Inspiration dient eine landschaftsangepasste Architektur in der 

Toskana). 

Diskussionsbeiträge: 

o Die verkehrliche Anbindung, v.a. an die Bundesstraße, wurde diskutiert (u.a. ggf. 

Notwendigkeit einer Ampelanlage), ebenso die Anbindung an das Fuß- und Radwegenetz

• Bei Fortführung des Verfahrens mit der öffentlichen Auslegung wird insb. auch die

Verkehrsthematik näher dargelegt, u.a. fließt ein Verkehrsgutachten in die

Bauleitplanung ein. 

o Es wird angeregt, das Thema Gewässer (Nähe zur Preuschwitzerin) und den Umgang mit

Regenwasser (ggf. offene Gräben, offene Rückhaltung) im Zuge der weiteren Planungen zu

vertiefen. Das Thema„ Wasser" könnte beiispielsweise bei Konkretisierung der erforderlichen

Ausgleichsmaßnahmen Berücksichtigung finden.

o Eine flächensparsamere Projektierung dies Vorhabens wurde diskutiert, die jedoch bei

Zugrundelegung der Anforderungen der Brauerei (Umfang an Produktions- und

Logistikflächen) sowie der Standortrahmenbedingungen (es verlaufen 3

Hochspannungsleitungen mittig über das Grundstück) auf dem Grundstück nicht umsetzbar

ist.

o Für den geplanten Eingriff in Natur und Landschaft ist ein naturschutzfachlicher Ausgleich

erforderlich; dieser sollte weitestgehend vor Ort erfolgen (interne Ausgleichsmaßnahme).

o Eine (begleitende) Untersuchung hinsichtlich der Änderung des Mikroklimas durch das

Vorhaben wird angeregt.

Protokoll 

3. Sitzung des Beirates für nachhaltige und stadtklimagerechte

Planung und Stadtentwicklung 

am Dienstag, den 25.01.2022 um 16:00 Uhr im Großen Sitzungssaal 

des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, 2. Stock 

Auszug

o Geplante Einfriedungen in den Visualisierungen nicht dargestellt, hierzu sollten Aussagen in

den B-Plan aufgenommen werden.

Empfehlung des Beirates: 

Der Beirat begrüßt es, wenn in die Planung der Brauerei klimarelevante Aspekte Eingang finden; 

hierzu gehören u.a. die geplanten begrünten Flachdächer, die aktiv zu bewässern wären, 

Zisternen und Wasserspeicher, die in die Planung zu implementieren wären sowie die 

Umsetzung eines entsprechenden ökologischen Energiekonzepts. 





Stellungnahme(n) (Stand: 28.07.2022)

Sie betrachten: Gewerbegebiet Oberobsang
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB
Zeitraum: 09.08.2021 - 17.09.2021

Behörde: Bayerische Landespolizei, Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt
Frist: 17.09.2021 

Stellungnahme: Erstellt von: Eike Leppert, am: 11.08.2021 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bauleitplanung wird zugestimmt. 

Im Zeitraum vom 01.01.2018 - 31.12.2020 wurden drei Unfälle im Kreuzungsbereich der Kulmbacher
Straße | Himmelkronstraße registriert, davon ein Unfall mit Verletzten. 

Mit freundlichen Grüßen

POK Leppert

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
 
 
 
 

1. Stadt  

Bayreuth 

  Flächennutzungsplan  mit Landschaftsplan 

Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren Gewerbegebiet Oberobsang 

  Bebauungsplan: Bebauungsplanverfahren 5/21 Gewerbegebiet  

                                   Oberobsang 
   

 mit Grünordnungsplan 
 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs   ja        nein 
 

  Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

 

  Sonstige Satzung 

 

  Frist für die Stellungnahme: 17.09.2021 

  



- 2 - 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

 Staatliches Bauamt Bayreuth  

 Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel.Nr.) 

Wilhelminenstraße 2   0921/606-05 oder 
95444 Bayreuth    0921/606-3620 
 

2.1  Keine Äußerung 
 

2.2  Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassung 
nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen. 

       

2.3  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes. 

       

2.4  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzli-
cher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden 
werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverord-
nungen) 

 
 Einwendungen 

   
1. Erschließung  

Die geplante Erschließung ist gem. dem BPL über die Bundesstraße B 85 
an der freien Strecke angedacht. 
 
Wir weisen darauf hin, dass im Zuge der B 85 eine Linksabbiegespur 
richtlinienkonform (RAL: Richtlinien für die Anlage von Landstraßen) zu 
errichten ist. Die Kosten für die Herstellung sowie die Ablösung der Unter-
haltungsmehraufwendungen sind von der Stadt Bayreuth zu tragen. 
Hierzu ist eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung zwischen der Stadt 
Bayreuth und dem Staatlichen Bauamt Bayreuth zu schließen. 
 
Im Zuge der Detailplanung sind folgende Nachweise/Planunterlagen zur 
neuen Straßenkreuzung zu erbringen/erstellen:  
 

 Verkehrsgutachten für die neue Straßenkreuzung/Einmündung 
(unter Berücksichtig der benachbarten Knotenpunkte) 

 Befahrbarkeit mit Bemessungsfahrzeugen  
 Ausreichende Sichtverhältnisse (Anfahr-/Haltesichtweiten) nach 

RAL. 
 

  Rechtsgrundlagen 
 BauGB, BayBO, BayStrWG, FStrG, BImSchG, BImSchV 
 

  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahme oder Befreiungen) 
       
 

2.5  Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, je-
weils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
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Hinweis Immissionen: 
 
        Wir weisen darauf hin, dass wir Entschädigungsansprüche gegen den                

        Baulastträger der Bundessstraße wegen der von der B 85  

        ausgehenden Immissionen ausdrücklich ausschließen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Budak
 















Stellungnahme(n) (Stand: 28.07.2022)

Sie betrachten: 5/21 Gewerbegebiet Oberobsang
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB
Zeitraum: 09.08.2021 - 17.09.2021

Behörde: Stadt Bayreuth: Tiefbauamt
Frist: 17.09.2021 

Stellungnahme: Erstellt von: Gisbert Röhle, am: 17.09.2021 , Aktenzeichen: -

Anfallendes Niederschlagswasser aus Dach- und Grundstücksflächen ist in die Vorflut "Preuschwitzerin"
einzuleiten. Für die Einleitung ist ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich. In diesem werden die
Einleitbedingungen geregelt. In den textlichen Festlegungen ist die Vorgabe der max.
Drosselabflussspende mit 70 l/sxha zu streichen.

Abwasser (häuslich, gewerblich oder industriell) kann in den querenden, öffentlichen
Schmutzwasserkanal DN 300B eingeleitet werden. Für die Prüfung einer ausreichenden Hydraulik des
bestehenden Abwasserkanals sind die geplanten Einleitmengen aus dem Gewerbegebiet im Vorfeld mit
dem Tiefbauamt - Abteilung Stadtentwässerung abzustimmen.
Der vorhandene Schmutzwasserkanal DN 300 als Abwasserschiene darf nicht durch Bauwerke
überbaut werden. Von der Kanalachse ist beidseits ein Abstand von 5,0 m freizuhalten.

Für die verkehrliche Erschließung des geplanten Gewerbegebietes ist ein Verkehrsgutachten zu
erstellen. Im Ergebnis (z.B. zusätzliche Abbiegespur) ist für die geplante Haupterschließung mit dem
zuständigen Staatlichen Bauamt die weitere Vorgehensweise (z.B. Kreuzungsvereinbarung)
abzustimmen. Hierbei ist auch die geplante Nebenerschließung im nördlichen Bereich zu betrachten.
Hierbei ist ggf. zu prüfen, ob nur ein Rechtseinbiegen und Rechtsausfahren auf die Bundesstraße B85
zuzulassen ist. 
Im Bereich der geplanten Nebenerschließungen im südlichen Plangebiet wird auf den bestehenden
Baumbestand verwiesen. 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 28.07.2022)

Sie betrachten: 5/21 Gewerbegebiet Oberobsang
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB
Zeitraum: 09.08.2021 - 17.09.2021

Behörde: Stadt Bayreuth: Amt für Umweltschutz
Frist: 24.09.2021 (verlängert)

Stellungnahme: Erstellt von: Winfried Horcher, am: 21.09.2021 , Aktenzeichen: UA 170 / St

Zu den oben näher bezeichneten Bebauungsplanverfahren wird seitens UA wie folgt Stellung
genommen:

Immissionsschutz (Jä)

Nach dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind im Bereich der Gewerbege-bietsflächen nur nicht
erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig. Damit wäre zu prüfen, ob der geplante
Brauereibetrieb hier zulässig sein wird, da es sich bei einer Brauerei mit 24h-Betrieb und zugehöriger
Logistik durchaus um einen störenden Gewerbebetrieb handelt könnte. Im Hinblick auf die Nähe des
Wohngebietes am Eichenring zum Planvorhaben dürfte die Bewertung hinsichtlich „Lärm“ im
Umweltbericht überarbeitungsbedürftig sein. In Abhängigkeit der geplanten Dimension wäre zu prüfen,
inwieweit das Vorhaben ggf. nur in einem GI zulässig ist. Einen Hinweis auf die Störwirkung von
Brauereien mit einem Ausstoß von 200 hl/Tag oder mehr liefert auch der Abstanderlass NRW, wonach
ein Schutzabstand von mind. 200 m eingehalten werden soll.
Es wäre auch zu prüfen, ob hier ggf. eine Lärmkontingentierung erforderlich ist. Unabhängig davon
muss die schalltechnische Situation in jedem Fall, spätestens im Baugenehmigungsverfahren,
gutachterlich überprüft werden.
Bei Ansiedelung einer vollständigen Braustätte bedarf das Vorhaben bereits ab einer
Produktionskapazität von 200 hl/Tag einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Je nach Höhe
der Produktionskapazität kann es sich dabei auch um eine Anlage handeln, die den weitergehenden
Anforderungen der Industrieemissionsrichtlinie unterliegt. 
Auch ist die Aussage zur Störfallverordnung in der Begründung ohne konkrete Planung zu prüfen, da in
Brauereien üblicherweise Ammoniak (Kälteanlagen) sowie erhebliche Mengen anderer störfallrelevanter
Chemikalien zum Einsatz kommen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Betrieb bzw. einzelne
Betriebsbereiche den Anforderungen der Störfallverordnung unterliegen.

Wasserrecht / Bodenschutzrecht

o. E.

Naturschutz

Das beplante Gebiet stellt sich derzeit als landwirtschaftlich genutzte Fläche (Grünland und Acker) am
Ortsrand von Oberobsang im Übergang zur freien Landschaft dar. Die zu bebauende Freifläche wird
mittig von einer Hochspannungsleitung gequert und ist von Gehölzstrukturen umrahmt. Die Einfallstraße
Kulmbacher Straße/B 85 wird von einer Allee begleitet, wovon sich die westliche Baumreihe im
Geltungsbereich des B-Plans befindet. Diese Baumreihe gilt es mithilfe von Festsetzungen nach
Möglichkeit zu erhalten. Der gem. B-Plan 1/01 zu erhaltende Gehölzbestand entlang der Heugasse
sollte zumindest nachrichtlich übernommen werden. 
Nördlich an die landwirtschaftliche Fläche grenzt – in der aktuellen Ausdehnung außerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes - der Talraum der Preu-schwitzerin an, deren Bachlauf von
dichten Gehölzstrukuren umgeben ist. Das Ufergehölz naturnaher Fließgewässer und der Bachlauf sind
als natürliche und naturnahe Fließgewässer als gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG
erfasst. 
Südwestlich grenzt der dörfliche Ortsrand von Oberobsang mit Wohnhäusern und landwirtschaftlicher
Hofstelle und Garten mit lückigem Gehölzbestand an. 
Der Umweltbericht ist nach dem Leitfaden „Umweltbericht in der Praxis“ von der Obersten Baubehörde
im Bayerischen Staatsministerium des Inneren/ Bayeri-sches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz mit Be-standserfassung zu erstellen. 
- Ausgleich und Geltungsbereich
Darüber hinaus bedarf es für den Bebauungsplan eines Grünordnungsplans, der ein differenziertes
Konzept zum Ausgleich unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung zugrunde legt. Der Grünordnungsplan kann auch integriert
werden. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass sich ein zusätzlicher Maßnahmenbedarf aus Gründen
des Artenschutzes auf Grundlage der Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
ergeben kann.
Der jetzige Geltungsbereich soll fast vollständig als Baufenster genutzt werden, sodass der
Bebauungsplan in seiner aktuellen Ausdehnung keine Flächen für den Ausgleich zur Anwendung der
Eingriffsregelung (nach § 1a Abs. 3 BauGB) vorsieht. Um jedoch einen Ausgleich vor Ort durchführen
zu können, müsste der Geltungsbereich deshalb vergrößert oder das Baufenster verkleinert werden. So
könnten auch wertvolle Biotope im Bestand, wie entlang der Preuschwitzerin oder der Bereich



angrenzend zu den wertvollen Gehölzbeständen entlang der Heugasse als Flächen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durch den B-Plan erhalten werden bzw. sollten
diese Bereiche nachrichtlich als zu erhalten aufgeführt werden. Gleichzeitig wird ein Abrücken der
Baugrenze von dem gewässerbegleitenden Gehölzabschnitt entlang der Preuschwitzerin für erforderlich
gehalten, um negative Wirkungen auf das wertvolle Biotop zu vermindern. Der Abstand der Baugrenze
sollte 50 m vom gewässerbegleitenden Gehölzabschnitt betragen (Fl.-Nr. 3633, Gemarkung Bayreuth).
Ebenso wäre für die Erhaltung der Gehölze entlang der Heugasse ein Abrücken der Baugrenze um
weitere 5 m zielführend.
Als Ausgleichsfläche wird eine Aufwertung der Fläche südlich der Preuschwitzerin (im Bestand Acker)
begrüßt, die auch als Abstandsfläche zwischen dem Gewässer und der hohen Bebauung dienlich wäre.
Ebenso könnte die Fläche westlich des Baufeldes einschließlich der Gehölzstrukturen entlang des
Wirtschaftsweges als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft mit aufgenommen und das Grünland sowie der Acker ggf. als Ausgleichsfläche
aufgewertet werden. 
Die geforderte Festsetzungen im B-Plan-Entwurf zu Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft werden
begrüßt. 
Zu der Festsetzung: „Pro angefangene 400 m² Grundstücksfläche […]“ weist UA darauf hin, dass nach
hiesiger Kenntnis im Plangebiet lediglich die Alleebäume entlang der B 85 vorhanden sind. Diese
sollten von der Anrechenbarkeit heraus-genommen werden. Die Anrechenbarkeit sollte darüber hinaus,
soweit weitere Bäume tatsächlich vorhanden sein sollten, nur grundstücksbezogen sein, um einen
strukturierten Grünbestand auf der gesamten Baufläche zu gewährleisten. 
Der überwiegende Teil aller Dachflächen ist mit einer Dachbegrünung zu versehen
(Mindestsubstratstärke, torffrei). Eine Kombination mit Photovoltaik wird begrüßt. 
Zur Einbindung in die Landschaft sollte eine Pflicht zur Fassadenbegrünung im Bebauungsplan
festgesetzt werden. 

Fachkundige Stelle 

Aus Sicht der Fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft ohne Einwände.

Klimaschutz

Das Klimaschutzmanagement empfiehlt die Forderung nach einem energetischen Gesamtkonzept für
die Bebauung. Anhand des Konzepts werden unterschiedliche Energieversorgungsmöglichkeiten
technisch und wirtschaftlich geprüft, um das Baugebiet mit möglichst niedrigem Primärenergieeinsatz zu
versorgen. Auch die solaroptimierte Anordnung der Gebäude kann dabei ermittelt werden
(Versorgungskonzept, Solarkonzept).
In Anbetracht zunehmender extremer Wetterereignisse wie Starkregen und Hitze-perioden empfiehlt
sich, die Fläche so wenig wie möglich zu versiegeln und Nie-derschläge nach Möglichkeit vor Ort
versickern zu lassen. Ggf empfiehlt sich ein hydrogeologisches Gutachten vor Ort.
Das Klimaschutzmanagement empfiehlt darüber hinaus, eine (sichere) Erreichbarkeit des
Gewerbegebiets mit Fahrrad und ÖPNV zu schaffen und damit Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben
auf das Auto zu verzichten.

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung der Flächennutzungsplanände-
rung Gewerbegebiet Oberobsang gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der Be-
hörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB  zum Bebauungsplanverfahren 5/21  Gewerbegebiet 
Oberobsang 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu o.g. Verfahren nehmen wir wie folgt aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung: 

 

1. Altlasten 

 

Im Geltungsbereich der Planänderungen sind uns derzeit keine Altlasten, schädliche 

Bodenveränderungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt.  

Hinsichtlich etwaiger, uns unbekannter, Altlasten und deren weitergehenden Kenn-

zeichnungspflicht gemäß Baugesetzbuch sowie der bodenschutz- und altlastenbezo-

genen Pflichten (vgl. BayBodSchVwV) empfehlen wir ergänzend einen Abgleich mit 

dem aktuellen Altlastenkataster des Umweltsamtes der Stadt Bayreuth. 
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Sollte dennoch bei Baumaßnahmen organoleptisch auffälliges Material entdeckt werden, ist 

ein Fachbüro einzuschalten und es sind die zuständigen Behörden zu informieren 

 

2. Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz 

 

Das geplante Gewerbegebiet kann an die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Stadt 

Bayreuth angeschlossen werden. Zur Frage, ob die für den Brauereistandort benötigten 

Wassermengen aus den bestehenden Leitungen bereitgestellt werden können, wären ggf. 

die Stadtwerke Bayreuth zu beteiligen. Amtlich festgesetzte Trinkwasserschutzgebiete wer-

den durch das Vorhaben nicht berührt. 

 

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Der Grundwas-

serstand muss durch geeignete Erkundungen im Planungsgebiet ermittelt werden. 

 

Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Boden berührt. Nach Baugesetz-

buch (BauGB) Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c) ist für die vorhandenen Böden 

eine Bestandsaufnahme und Bewertung der im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) auf-

geführten Bodenfunktionen durchzuführen. 

 

Für die Bodenuntersuchung einschließlich der Bodenfunktionsbewertung wird empfohlen, ei-

nen qualifizierten Fachgutachter zu beauftragen. Dabei sind ggf. vorhandene geogene bzw. 

großflächig siedlungsbedingte Bodenbelastungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind 

geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Boden aufzuzeigen. 

 

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung zum 

Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben der 

DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen. Zudem wird empfohlen, im Vorfeld von Bau-

maßnahmen mit einer Eingriffsfläche > 5.000 m² oder bei Böden mit hoher Funktionserfül-

lung oder besonders empfindlichen Böden eine bodenkundliche Baubegleitung einschließlich 

Bodenschutzkonzept, gemäß DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 

Bauvorhaben vorzusehen. 

 

Die Entsorgung von überschüssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzöge-

rungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn geplant wer-

den. Dabei wird die Erstellung einer Massenbilanz „Boden“ mit Verwertungskonzept empfoh-

len. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von 

Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. 
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Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungsweg die 

rechtlichen und technischen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung 

von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV) maßgeblich. 

 

3. Gewässerschutz und Abwasserentsorgung 

 

Der Generalentwässerungsplan der Stadt Bayreuth muss aufgrund des Gewässerschutzes 

stets Beachtung finden. Aus der Begründung des Bebauungsplans sind Maßnahmen bzgl. 

der Wasserwirtschaft aufgeführt. Mit diesen besteht aus fachlicher Sicht Einverständnis. Die 

Erschließung ist demnach gesichert. 

 

4. Oberflächengewässer 

 

Im Rahmen der Entwässerungsplanung ist auch etwaiges wild abfließendes Oberflächen-

wasser aus dem Hangeinzugsgebiet (Richtung Roter Hügel) zu beachten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

Boris Roth 

Abteilungsleiter für  

Stadt und Landkreis Bayreuth 
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